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Bob- und Schlittenverband für Deutschland  
An der Schießstätte 6, 83471 Berchtesgaden 
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EHRUNGSORDNUNG 
 
des 
 

BOB- UND SCHLITTENVERBANDES FÜR DEUTSCHLAND e.V.  
(vom 17.09.2022) 

 
 

§   1  GELTUNGSBEREICH 
 
  Der BSD ehrt Persönlichkeiten, die sich um den Bob-, Skeleton- und 
  Schlittensport verdient gemacht haben, durch Ernennung zum Ehren- 
  präsidenten und zum Ehrenmitglied oder durch Auszeichnungen. 
 

§   2  ERNENNUNG 
 
  1. Zum Ehrenpräsidenten kann ernannt werden, wer das Amt des 
   Präsidenten des BSD mindestens acht Jahre verdienstvoll ge- 
   führt hat. 
 
  2. Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich um den Bob-,  
   Skeleton- und Schlittensport in besonders hohem Maße verdient 
   gemacht hat. 
 

§   3  AUSZEICHNUNGEN 
 
  Als Auszeichnungen werden verliehen 
 
  a) die Bronzene Ehrennadel 
  b) die Silberne Ehrennadel 
  c) die Goldene Ehrennadel 
  d)  die Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz 

e) den Goldenen Bob / Rennrodel / Skeleton (JHV 1998) 
  f) den Goldenen Bob / Rennrodel / Skeleton mit Brillant 
  g) den Silbernen Bob / Rennrodel / Skeleton 
 
  des BSD. 
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§   4  EHRENNADEL 
 
  Der BSD vergibt folgende Ehrungen an Spitzensportler 
 
  1. Die Bronzene Ehrennadel des BSD 
   -   für die Erringung der Deutschen Meisterschaft (allgem. Klasse) 
 
  2. Die Silberne Ehrennadel des BSD 
   -   für den Gewinn einer Goldmedaille bei Weltjuniorenmeister- 
       schaften (+ Mannschaftswettbewerb)  
 
  3. Die Goldene Ehrennadel des BSD 
   -   für den Gewinn einer Medaille bei Weltmeisterschaften oder 
   -   für den Gewinn des Gesamtweltcups 
 
  4. Den Goldenen Bob / Rodel / Skeleton 
   -   für Einzelmedaillengewinn bei  

    - Olympischen Winterspielen 
 
  5. Den Goldenen Bob / Rodel / Skeleton mit Brillant 
   -   für Einzelmedaillengewinn bei mehr als  
       - 3 Olympischen Winterspielen    oder 
       - 3 Weltmeisterschaften 
 
   

Der BSD vergibt folgende Ehrungen an Personen, die sich sportlich  
  oder organisatorisch um den Bob-, Rodel- und Skeletonsport verdient 
  gemacht haben. 
 
  1. Die Bronzene Ehrennadel 
   -   für Personen, die sich ohne Amt oder Vereinszugehörigkeit 
       Verdienste um den BSD erworben haben (die Verdienstnadel 
       kann auch an Ausländer verliehen werden) 

-   für eine mindestens 10-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Trainer  
                                           oder Betreuer im Verein oder Landesverband (auf Antrag) 
 
  2. Die Silberne Ehrennadel 
   -   für eine mindestens 15-jährige erfolgreiche ehrenamtliche 
       Tätigkeit als Trainer oder Betreuer im Verein oder Landes- 
       verband (auf Antrag) 

 

3. Die Goldene Ehrennadel 
   -   für herausragende Verdienste um den BSD 
 
  4. Die Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz  
   -   für langjährige verdienstvolle Arbeit in einem Ehrenamt des 
       BSD 
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  5. Den Silbernen Bob / Rennrodel / Skeleton 
   - bei Ausscheiden von langjährigen Präsidiumsmitgliedern 
     oder Würdigung sonstiger verdienter Personen  
 

§   5  ANTRÄGE  
 
  1. Antragsberechtigt für die Ernennung zum Ehrenpräsidenten 
   und zum Ehrenmitglied ist das Präsidium des BSD. 
   Der Vorstand eines Landesverbandes besitzt Vorschlags- 
   recht. 
 
  2. Die Verleihung von Auszeichnungen erfolgt auf Antrag des 
   Präsidiums des BSD oder auf Vorschlag des Vorstandes 
   eines Landesverbandes. 
 
  3. Die Anträge sollen mindestens sechs Wochen vor dem Er- 
   nennungs- oder Verleihungstag gestellt werden.  
 
 

§   6  VERLEIHUNG 

 
  1. Die Ernennung zum Ehrenpräsidenten oder Ehrenmitglied 
   richtet sich nach § 16 der Satzung des BSD. 
 
  2. Auszeichnungen werden vom Präsidium des BSD verliehen. 
 
 

§   7  URKUNDEN 

 
  Über Ernennungen und Auszeichnungen werden Urkunden ausge- 
  stellt. 
 
 
 

§   8  RECHTE 

 
  Ehrenpräsidenten, Ehrenmitglieder und Inhaber der Silbernen und 
  Goldenen Ehrennadel des BSD haben das Recht zum freien Eintritt 
  bei allen Veranstaltungen des BSD und seiner Landesverbände. 
 
 
 

§   9  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
  Die Ehrungsordnung tritt mit Annahme durch die Mitgliederversammlung 

am 17.09.2022 in Kraft. 


